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Geschätzte Ortsbürgerinnen und Ortsbürger 
 
Es freut uns, Sie zur "Winter-Gmeind" 2019 einladen zu dürfen. Wir danken 
Ihnen für das Interesse am Ortsbürgergeschehen und für Ihre Teilnahme. 
 
Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie zu einem Imbiss ein. 
 
 
 
Traktandenliste 
 
1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 6. Juni 2019 
2. Budget 2020 
3. Baurecht auf Parzelle 937 zu Gunsten Gewerbetreibende 

3.1 Baurecht zu Gunsten Beat und Gabriela Kunz, Würenlos 
3.2 Baurecht zu Gunsten Ernst Tiefbau AG, Würenlos; Änderung Bau-

rechtsnehmer und Baurechtsdauer 
3.3 Baurecht zu Gunsten Daniel und Barbara Schiebler, Endingen; 

Änderung Baurechtsdauer 
3.4 Baurecht zu Gunsten Hausherr Bedachungen AG, Würenlos; Ände-

rung Baurechtsdauer 
3.5 Baurecht zu Gunsten Cris Sanitär GmbH, Würenlos; Änderung Bau-

rechtsdauer 
4. Aufnahme ins Ortsbürgerrecht 
5. Verschiedenes 
 
 
 
 
Würenlos, 28. Oktober 2019 
 
 
 GEMEINDERAT WÜRENLOS 
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Hinweise 
 
- Die Akten zu den traktandierten Sachgeschäften der Ortsbürgergemeinde-

versammlung liegen in der Zeit vom 27. November 2019 - 10. Dezember 2019 
während der ordentlichen Bürostunden in der Gemeindekanzlei zur Einsicht-
nahme auf. 

 
- Falls Sie detaillierte Auskünfte zu den Traktanden wünschen, wenden Sie 

sich bitte vor der Gemeindeversammlung an ein Mitglied des Gemeinderates, 
die Gemeindekanzlei oder die Finanzverwaltung. Sie tragen damit zur spedi-
tiven Abwicklung der Geschäfte bei. Besten Dank. 
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Traktandum 1 
 
Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 6. Juni 2019 
 
 
Der Gemeinderat hat das Protokoll der Versammlung vom 6. Juni 2019 einge-
sehen und als in Ordnung befunden. Das Protokoll lag mit den übrigen Ver-
sammlungsakten während der Auflagefrist in der Gemeindekanzlei auf. Es kann 
jederzeit auch im Internet unter www.wuerenlos.ch abgerufen werden. 
 
Die Prüfung des Protokolls obliegt gemäss § 12 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Ortsbürgergemeinden in Verbindung mit § 12 lit. a der Gemeindeordnung der 
Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde. Die Finanzkommission hat das 
Protokoll geprüft. Sie bestätigt, dass dieses dem Verlauf der Versammlung ent-
spricht. 
 
 
 
Antrag: 
 
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 6. Juni 2019 sei zu 
genehmigen. 
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Traktandum 2 
 
Budget 2020 
 
 
Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde, welches die 
Ortsbürgerverwaltung und die Forstwirtschaft umfasst, mit der Finanzkommis-
sion besprochen. 
 
Es wird auf die Erläuterungen und auf die Zusammenstellungen im Anhang des 
Traktandenberichts sowie auf die mündlichen Erklärungen an der Versammlung 
verwiesen. 
 
 
 
Antrag: 
 
Das Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen. 
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Traktandum 3 
 
Baurechte auf Parzelle 937 zu Gunsten Gewerbetreibende 
 
 
Die Ortsbürgergemeindeversammlung vom 16. April 2019 hat auf ihren beiden 
Parzellen 937 und 3883 im "Tägerhard" verschiedene Baurechte zu Gunsten 
Dritter gutgeheissen. Auf Parzelle 937 wurden an fünf interessierte Gewerbe-
treibende einzelne Teilstücke im Baurecht abgegeben. Es handelt sich um die 
Baurechtsparzellen 1, 2, 3, 5 und 6. Die Baurechtsparzelle 4 blieb vorerst 
Reserve. Sie wird nun aufgeteilt und an der heutigen Versammlung soll ein wei-
teres Baurecht für die abgetrennte Baurechtsparzelle 4 (mit einer Fläche von 
852 m2) bewilligt werden (siehe Traktandum 3.1). Es verbleibt sodann die Bau-
rechtsparzelle 8 (mit einer Fläche von 1'323 m2) als Reserve. 
 
Im Weiteren sollen die bereits beschlossenen Baurechte für das Gewerbegebiet 
geringfügig angepasst werden. Dabei geht es um die Bezeichnung eines Bau-
rechtsnehmers und um die Baurechtsdauer, welche von 40 auf 50 Jahre erhöht 
werden soll. Die Änderungen bedürfen eines erneuten Beschlusses durch die 
Ortsbürgergemeindeversammlung (siehe Traktanden 3.2 bis 3.5). 
 
 
Ausgangslage 
 
Es wird darauf verzichtet, die Ausgangslage für die Vergabe des Baurechts für 
die Baurechtsparzelle 4 (Traktandum 3.1) nochmals in allen Details auszufüh-
ren. Stattdessen wird auf den Traktandenbericht vom 16. April 2019 verwiesen. 
In gekürzter Form werden nachfolgend die wichtigsten Aussagen wiederholt. 
 
Die Ortsbürgergemeinde beabsichtigt, die in der Gewerbezone liegende Par-
zelle 937 im "Tägerhard" im Baurecht für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben 
abzugeben. 
 
 
Umfang des Baurechts 
 
Die gesamte Parzelle 937 liegt in der Gewerbezone GE. Für die gewerbliche 
Nutzung stehen auf dieser Parzelle rund 12'000 m2 zur Verfügung. Die Anord-
nung und Grösse der einzelnen Baurechtsparzellen, welche den Gewerbetrei-
benden zur Verfügung gestellt werden sollen, wurden gemäss deren Ansprü-
chen und entsprechend den Möglichkeiten auf der Parzelle 937 im Bereich zwi-
schen Werkhof und Sportgebäuden festgelegt. 
 
Die verschiedenen Eckwerte für das Baurecht des Gewerbelandes wurden 
durch die vom Gemeinderat eingesetzte Begleitgruppe ausgearbeitet. Durch die 
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Ortsbürgergemeindeversammlung sind die Eckwerte des Baurechts zu be-
schliessen. Der Gemeinderat wird ermächtigt, auf Basis der genehmigten Eck-
werte einen Baurechtsvertrag für das Baurecht abzuschliessen. 
 
 
Baurechtszins 
 
Die Baurechtsdauer beträgt 50 Jahre. Grundlage für die Festlegung der Höhe 
des Baurechtszinses bildet ein Quadratmeterpreis von Fr. 450.00. Dies ent-
spricht einem mittleren Marktwert. Für die Berechnung des jährlichen Bau-
rechtszinses gelangt ein gesplitteter Zinssatz zur Anwendung. Dieser setzt sich 
zur Hälfte aus einem variablen Zinssatz, der sich nach dem hypothekarischen 
Referenzzinssatz des Bundes richtet, und zur Hälfte aus einem fixen Zinssatz 
von 1,5 % zusammen. Der Referenzzinssatz des Bundes beträgt derzeit eben-
falls 1,5 % und kann sich verändern. Der variable Zinssatz wird jeweils bei 
Fälligkeit des Baurechtszinses dem aktuellen Stand des hypothekarischen 
Referenzzinssatzes des Bundes angepasst. Der Landwert wird alle fünf Jahre 
dem Landesindex der Konsumentenpreise angepasst.  
 
Der Baurechtszins bezieht sich auf vollständig erschlossenes Gewerbebauland. 
Darin enthalten sind die einmaligen Erstellungs- und die jährlichen Unterhalts-
kosten für die gemeinsamen Infrastrukturanlagen. Zu den gemeinsamen Infra-
strukturanlagen gehören die Stich- und Ringstrasse mit den dazugehörigen 
Werkleitungen, der zentrale Grünbereich und gegebenenfalls, je nach Notwen-
digkeit, weitere über die einzelnen Baurechtsparzellen hinausgehende Anlagen. 
Diese Kosten sind im vorerwähnten fixen Baurechtszinsanteil von 1,5 % inbe-
griffen.  
 
Für die Berechnung des Baurechtszinses pro Quadratmeter ergibt sich aus den 
oben erwähnten Vorgaben folgende Formel: 
 

Landpreis x gültiger Zinssatz   =   Baurechtszins/m2 

 
Aktuell liegt der Referenzzinssatz bei 1,50 % (Stand Februar 2019). Der fixe 
Zinsanteil ist 1,50 %. Total beläuft sich der Baurechtszinssatz derzeit auf 
3,00 %. 
 
Folglich ergibt sich aufgrund der vorstehenden Grundformel für das erste Jahr 
folgender Baurechtszins: 
 
Pro Quadratmeter: 
 
Fr. 450.00 (Landpreis) x 3,00 % = Fr. 13.50/m2 
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3.1 Baurecht auf Parzelle 937 zu Gunsten Beat und Gabriela Kunz, 
Würenlos 

 
 
Baurechtsnehmer: 
 
Die Kunz Group AG besteht seit 1991 und ist ansässig an der Bahnhofstrasse 
23 in Killwangen. Da diese Liegenschaft im Jahr 2020 verkauft wird, sucht die 
Kunz Group AG mit all ihren Tochtergesellschaften einen neuen Firmensitz. Zur 
Kunz Group AG gehören die drei Tochterunternehmen ORTEC Management 
AG, FO Publishing GmbH und ME Medical Education GmbH. Die Kunz Group 
AG ist ein Dienstleistungsunternehmen und befindet sich zu gleichen Teilen im 
Besitz der drei Geschwister Livia Keller-Kunz, Timo Kunz und Nico Kunz. Die 
Kunz Group AG beschäftigt in ihren Tochterunternehmungen derzeit 18 Mit-
arbeiter. Baurechtsnehmer sind die Eltern und Gründer der Kunz Group AG, 
Beat und Gabriela Kunz. 
 
 
Baurechtsfläche: 
 
Gesamte Fläche Parzelle 4 (gemäss Situationsplan): 
 
(852 m2 + 41 m2) x Fr. 13.50 = Fr. 12'055.50 pro Jahr 
 
 
 
Anträge: 
 
1. Dem Baurecht auf Parzelle 937 der Ortsbürgergemeinde zu Gunsten Beat 

und Gabriela Kunz, Würenlos, zur Realisierung eines Gewerbebaus sei zu 
den folgenden Bedingungen zuzustimmen: 
 
1. Fläche: 852 m2, zuzüglich Flächenanteil von 41 m2 für interne Erschlies-

sung, total somit 893 m2. 
 
2. Art des Baurechts: selbstständiges und dauerndes Baurecht. 
 
3. Dauer des Baurechts: 50 Jahre, d. h. bis 31. Dezember 2069. 
 
4. Als Preisbasis für den Baurechtszins wird ein Landwert von Fr. 450.00 

pro Quadratmeter eingesetzt. 
 
5. Anpassung Landwert: Der Landwert wird 5-jährlich, zu 50 % gebunden 

an die Veränderung des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK), an-
gepasst. 
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6. Basis-Zinssatz: Der Basis-Zinssatz beträgt 3,00 % (Februar 2019). Er 
setzt sich zusammen zur Hälfte aus dem aktuellen hypothekarischen 
Referenzzinssatz des Bundes (derzeit 1,50 %) und zur Hälfte aus einem 
fixen Zinssatz von 1,50 %. 

 
7. Anpassung Zinssatz: Der Zinssatz wird jeweils bei Fälligkeit dem aktu-

ellen hypothekarischen Referenzzinssatz des Bundes angepasst. 
 
8. Stabilisierung Baugrund: Die Baurechtsgeberin übernimmt die Stabilisie-

rungsarbeiten im Baugrund für das erste Bauprojekt der Baurechtsneh-
mer. Die Baurechtsnehmer haben fristgerecht ein Bauprojekt der zu-
ständigen Bewilligungsbehörde eingereicht und die Baurechtsgeberin 
darüber informiert. Im Übrigen wird sämtliche Gewährleistung von Sei-
ten der Baurechtsgeberin wegbedungen. 

 
2. Der Gemeinderat sei zu ermächtigen, den Baurechtsvertrag unter den vor-

stehenden Bedingungen abzuschliessen. 
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3.2 Baurecht auf Parzelle 937 zu Gunsten Ernst Tiefbau AG; Änderung 
Baurechtsnehmer und Baurechtsdauer 

 
 
Die Ortsürgergemeindeversammlung vom 16. April 2019 stimmte der Erteilung 
eines Baurechts auf Parzelle 937 zu Gunsten der Ernst Tiefbau AG zu. Die Bau-
rechtsdauer wurde auf 40 Jahre festgelegt. Das Baurecht endet am 31. Dezem-
ber 2059. 
 
Am 28. Mai 2019 wurde der Baurechtsvertrag unterzeichnet. 
 
Aus Gründen der Nachfolgeregelung soll als Baurechtsnehmer nicht die Ernst 
Tiefbau AG, sondern deren Gründer Stefan Ernst, Würenlos, auftreten. 
 
Es hat sich in der Folge gezeigt, dass eine Baurechtsdauer von 40 Jahren von 
Seiten der Banken im Zusammenhang mit der Gewährung eines Kredits als zu 
kurz eingestuft wird. Deshalb wird vorgeschlagen, die Baurechtsdauer für die 
Baurechte an Gewerbetreibende allgemein auf 50 Jahre zu erhöhen. 
 
 
In Abänderung des Beschlusses der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 
16. April 2019 stellt der Gemeinderat folgenden 
 
 
 
Antrag: 
 
Das Baurecht auf Parzelle 937 der Ortsbürgergemeinde zu Gunsten der Ernst 
Tiefbau AG sei wie folgt zu ändern: 
 
Baurechtsnehmer: Stefan Ernst, Würenlos 
 
Dauer des Baurechts: 50 Jahre, d. h. bis 31. Dezember 2069 
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3.3 Baurecht auf Parzelle 937 zu Gunsten Daniel und Barbara Schiebler; 
Änderung Baurechtsdauer 

 
 
Die Ortsürgergemeindeversammlung vom 16. April 2019 stimmte der Erteilung 
eines Baurechts auf Parzelle 937 zu Gunsten von Daniel und Barbara Schiebler 
zu. Die Baurechtsdauer wurde auf 40 Jahre festgelegt. Das Baurecht endet am 
31. Dezember 2059. 
 
Am 28. Mai 2019 wurde der Baurechtsvertrag unterzeichnet. 
 
Es hat sich in der Folge gezeigt, dass eine Baurechtsdauer von 40 Jahren von 
Seiten der Banken im Zusammenhang mit der Gewährung eines Kredits als zu 
kurz eingestuft wird. Deshalb wird vorgeschlagen, die Baurechtsdauer für die 
Baurechte an Gewerbetreibende allgemein auf 50 Jahre zu erhöhen. 
 
In Abänderung des Beschlusses der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 
16. April 2019 stellt der Gemeinderat folgenden 
 
 
 
Antrag: 
 
Das Baurecht auf Parzelle 937 der Ortsbürgergemeinde zu Gunsten von Daniel 
und Barbara Schiebler wie folgt zu ändern: 
 
Dauer des Baurechts: 50 Jahre, d. h. bis 31. Dezember 2069 
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3.4 Baurecht auf Parzelle 937 zu Gunsten Hausherr Bedachungen AG; 
Änderung Baurechtsdauer 

 
 
Die Ortsürgergemeindeversammlung vom 16. April 2019 stimmte der Erteilung 
eines Baurechts auf Parzelle 937 zu Gunsten der Hausherr Bedachungen AG 
zu. Die Baurechtsdauer wurde auf 40 Jahre festgelegt. Das Baurecht endet am 
31. Dezember 2059. 
 
Am 28. Mai 2019 wurde der Baurechtsvertrag unterzeichnet. 
 
Es hat sich in der Folge gezeigt, dass eine Baurechtsdauer von 40 Jahren von 
Seiten der Banken im Zusammenhang mit der Gewährung eines Kredits als zu 
kurz eingestuft wird. Deshalb wird vorgeschlagen, die Baurechtsdauer für die 
Baurechte an Gewerbetreibende allgemein auf 50 Jahre zu erhöhen. 
 
In Abänderung des Beschlusses der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 
16. April 2019 stellt der Gemeinderat folgenden 
 
 
 
Antrag: 
 
Das Baurecht auf Parzelle 937 der Ortsbürgergemeinde zu Gunsten der Haus-
herr Bedachungen AG wie folgt zu ändern: 
 
Dauer des Baurechts: 50 Jahre, d. h. bis 31. Dezember 2069 
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3.5 Baurecht auf Parzelle 937 zu Gunsten Cris Sanitär GmbH; Änderung 
Baurechtsdauer 

 
 
Die Ortsürgergemeindeversammlung vom 16. April 2019 stimmte der Erteilung 
eines Baurechts auf Parzelle 937 zu Gunsten der Cris Sanitär AG zu. Die Bau-
rechtsdauer wurde auf 40 Jahre festgelegt. Das Baurecht endet am 31. Dezem-
ber 2059. 
 
Am 28. Mai 2019 wurde der Baurechtsvertrag unterzeichnet. 
 
Es hat sich in der Folge gezeigt, dass eine Baurechtsdauer von 40 Jahren von 
Seiten der Banken im Zusammenhang mit der Gewährung eines Kredits als zu 
kurz eingestuft wird. Deshalb wird vorgeschlagen, die Baurechtsdauer für die 
Baurechte an Gewerbetreibende allgemein auf 50 Jahre zu erhöhen. 
 
In Abänderung des Beschlusses der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 
16. April 2019 stellt der Gemeinderat folgenden 
 
 
 
Antrag: 
 
Das Baurecht auf Parzelle 937 der Ortsbürgergemeinde zu Gunsten der Cris 
Sanitär AG wie folgt zu ändern: 
 
Dauer des Baurechts: 50 Jahre, d. h. bis 31. Dezember 2069 
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Traktandum 4 
 
Aufnahme ins Ortsbürgerrecht 
 
 
Folgende Person bewirbt sich um das Bürgerrecht der Ortsbürgergemeinde 
Würenlos.  
 
Habegger, Ernst, geb. 23. August 1968, von Würenlos AG und Trub BE, in 
Würenlos, Erliacherweg 25 
 
Ernst Habegger ist per 1. Mai 1976 von Rohrbach BE nach Würenlos zugezo-
gen. Per 30. April 2008 ist er nach Otelfingen ZH weggezogen. Der Wieder-
zuzug erfolgte per 22. Februar 2015. Er ist bereits Bürger der Einwohner-
gemeinde Würenlos. Er erfüllt sämtliche Voraussetzungen zur Aufnahme ins 
Ortsbürgerrecht.  
 
Ernst Habegger fühlt sich mit Würenlos sehr verbunden. 
 
Gemäss § 2 Abs. 1 lit. d des Reglements über die Aufnahme in das Ortsbürger-
recht von Würenlos kann durch Beschluss der Ortsbürgergemeindeversamm-
lung in das Ortsbürgerrecht von Würenlos aufgenommen werden, wer das 
Gemeindebürgerrecht von Würenlos besitzt und seit mindestens 25 Jahren 
Wohnsitz in Würenlos hat, davon wenigstens 15 Jahre ununterbrochen, sowie 
neben dem Gemeindebürgerrecht von Würenlos höchstens ein weiteres 
Gemeindebürgerrecht besitzt. Die Abgabe für die Einbürgerung beträgt gemäss 
Reglement Fr. 200.00 pro mündige Person. 
 
 
 
Antrag: 
 
Ernst Habegger sei in das Bürgerrecht der Ortsbürgergemeinde Würenlos auf-
zunehmen. 
 
 
 



  

Budget: 2020 
 
 

Ortsbürgergemeinde 
 
 
Bilanz:  31.12.2018  (in CHF 1'000) 

 

Aktiven 11'422 Passiven 11'422 
Finanzvermögen 8'309 Fremdkapital 14 
Verwaltungsvermögen 3'113 Eigenkapital 11'408 
 
 
 

Ergebnis Budget  
 

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 
 

Ortsbürgerverwaltung 
Ertrag 260 224 198 
./. Aufwand 187 244 318 
Ertragsüberschuss / Einlage in Eigenkapital 73 
Aufwandüberschuss / Bezug aus Eigenkapital  20 120 
 
Forstwirtschaft 
Ertrag 122 148 169 
./.Aufwand 138 144 195 
Ertragsüberschuss / Einlage in Forstreserve  4  
Aufwandüberschuss / Entnahme aus Forstreserve 16  26 
 
 
 

Erfolgsrechnung 
 
Ortsbürgerverwaltung 
 

0220.3132.02 Projektleitung Ausschreibung Parzelle 937 CHF 40'000 
- Planungsarbeiten (CHF 15'000) 
- Ausfertigung Baurechtsverträge (CHF 25'000) 
 
3290.3130.03 Haselplatzfest CHF 2'000 
 
9610.3409.02 Zinsen des Waldfonds CHF 650 
0,125 % Zins von CHF 494'000 
 
9610.3501.00 Einlage Ortsbild- und Heimatschutzfonds CHF 400 
0,125 % Zins von CHF 335'000 
 
9610.4401.00 Zinsen Kontokorrent CHF 1'100 
0,125 % Zins von CHF 844'000 für das Kontokorrent mit der Einwohnergemeinde 
 
  



  

9610.4402.00 Zinsen Finanzanlagen CHF 4'250 
0,125 % Zins von CHF 3'400'000 für das Darlehen an die Einwohnergemeinde 
 
9610.4430.01 Baurechtszinsen CHF 100'800 
Zinsen von diversen Baurechtsnehmern und Einwohnergemeinde (Fussballplatz, 
Werkhof) im Gewerbegebiet "Tägerhard" 
 
9630.3439.40 Betriebskosten für Alterswohnungen CHF 24'000 
Die Nebenkosten basieren auf den aktuellen Zahlungen.  
 
9990.9000.00 Ertragsüberschuss CHF 73'600 
Es resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 73'600. 
 
 
 
 
 

Forstwirtschaft 
 
Der Forstbetrieb ist angehalten, Kosteneinsparungen vorzunehmen, um Defizite wie 
im Jahr 2017 und 2018 zu vermeiden. Es dürfte auch weniger Holz geschlagen 
werden, wodurch die Entschädigungen an den Forstbetrieb Wettingen tiefer ausfallen.  
 
8201.9011.00 Aufwandüberschuss CHF 16'000 
Das Budget 2020 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 16'000.  
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Ortsbürgergemeinde Würenlos 
 
 
 
 

Stimmrechtsausweis 
 
 

für die Ortsbürgergemeindeversammlung 
 
vom Dienstag, 10. Dezember 2019 
 
 
 
 

Dieser Stimmrechtsausweis ist beim Eingang 
in das Versammlungslokal vorzuweisen. 




